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-
ben werden. 

4.9 Tierkennzeichnung 
-

deutig identifizierbar sein. 
Daher sind alle Tiere bzw. Tiergruppen zu kennzeichnen 

4.10 Imkerei 
4.10.1 Allgemeines 

-
genden keine Ausnahmen getro;en werden. 

-
schaftlich genutzte Fläche bewirtschaften. 

4.10.2 Bienenhaltung 

4.10.2.1 Standort der Bienenvölker 

Richtlinien. Wenn der Aufstellungsort der Beuten ein 
landwirtschaftlich genutztes Feld ist, muss dieses ökolo-
gisch bewirtschaftet sein. Der Standort ist so zu wählen, 

keine nennenswerte Beeinträchtigung der Bienenpro-
dukte durch landwirtschaftliche oder nicht-landwirt-
schaftliche Verschmutzungsquellen zu erwarten ist. 
Für die Pollengewinnung dürfen Pflanzenkulturen, bei 
denen Pestizide in die Blüte gespritzt wurden, nicht 

Besteht der Verdacht zu hoher Belastungen durch die 
Umwelt, sind die Bienenprodukte zu untersuchen. Bei 
Bestätigung des Verdachtes ist der Standort aufzugeben. 

aufgestellt werden, dass die ausreichende Versorgung ei-
-

leistet ist. 
Sollen Trachten aus Kulturpflanzen genutzt werden, sind 
soweit möglich ökologisch bewirtschaftete Flächen als 

-
nutzung oder Bestäubung ist nicht gestattet. 
Die Standorte der Völker sind über das Jahr in einem 

-
-

Die Völker dürfen, auch zur Überwinterung, nur im Be-

ausgewiesen sind, so dürfen deren Produkte nicht mit 
dem Hinweis auf eine ökologische Produk tionsweise 

4.10.2.2 Beuten 

Die Beuten müssen aus Holz, Stroh oder Lehm beste-
-

Bei der Beuteherstellung sind möglichst schadsto;freie 
-

chemisch-synthetisch hergestellte Anstrichsto;e sind 
ausgeschlossen. Eine lnnenbehandlung der Beuten ist 

erlaubt. Die Reinigung und Desinfektion ist mit Hitze 

Die Verwendung chemischer Mittel ist nicht zugelassen. 

4.10.2.3 Wachs und Waben 

-

zu betreiben. 
Mittelwände und Anfangsstreifen dürfen nur aus Bie-

-
therapeutika nachweisbar sein, die auf eine unzulässige 

Wachs darf nicht mit Lösungs- oder Bleichmitteln 
oder anderen Zusätzen in Berührung kommen. Für die 

-
benhygiene sind nur thermische Verfahren und Bacillus-
thuringiensis-Präparate zugelassen. 

4.10.2.4 Beruhigen und Vertreiben der Bienen 

Zum Beruhigen und Vertreiben sind keine chemisch-

soll auf ein Minimum beschränkt werden. Rauchmateria-
lien müssen aus natürlichen Materialien bestehen. 
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4.10.2.5 Bienenfütterung 

Die Bienenfütterung ist zulässig, solange sie für die ge-

Fütterung der Bienen sollte im Rahmen der betriebli-

erfolgen. 

Eine Verfälschung des Honigs durch überschüssiges 

-

-

4.10.2.6 Bienengesundheit 

-

be ist neben biotechnischen und biophysikalischen Me-

 

zugelassen. 

Einsatz dieser Mittel nur in dem Zeitraum zwischen de-

ren letzter Honigernte des Jahres und dem 15. Januar des 

-

-

handlungsbuch aufzuzeichnen. 

4.10.2.7 Bienenhaltungspraktiken 

-

Drohnenbrut darf nur zum Zwecke der Varroabekämp-

fung entfernt werden. 

4.10.2.8 Bienenzucht 

-

-

kern. 

-

sichtigen. 

Die instrumentelle Besamung darf in Einzelfällen mit 

-

ben genutzt werden. 

4.10.2.9 Zukauf

Verbandes gestattet.

 erwartbaren Verkaufs- oder Vermeh-

-

deren Bio-Betrieben nach den Vorgaben des Verbandes 

-

4.10.2.10 Kennzeichnung 

-

nen und in einem Völkerbestandsbuch aufzuführen. 

4.10.3 Honig 

4.10.3.1 Ernte 

-

men werden. 

Waben, die der Honiggewinnung dienen, dürfen keine 

Brut enthalten. 

Der Einsatz chemischer Repellents sowie das Abtöten 

-

lichst exakten Angaben der Erntemengen im Völkerbe-

standsbuch festzuhalten. 

4.10.3.2 Verarbeitung 

Eine Erwärmung des Honigs muss so schonend wie 

-

den. Das Melitherm-Verfahren ist zugelassen. 

-

Honig trocken, kühl und dunkel gelagert werden. Zum 

darf der Honig mit einem Sieb (Maschenweite nicht 

gestattet. 

müssen aus lebensmittelechten Materialien bestehen. 
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4.10.3.3 Messbare Qualitätskriterien  

des Honigs 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus gelten: 

-
türlich enzymschwache Honige (sehr reinsortige Aka-

Honig, welcher den Qualitätskriterien bezüglich HMF-,  
Enzym- oder Wassergehalt nicht genügt, darf unter 

-

-
peutika nachweisbar sein, die auf eine unzulässige Be-

4.10.3.4 Deklaration 

Alle Lager- und Verkaufsgebinde sind zu kennzeichnen. 
Es wird empfohlen, auf den Honiggläsern folgenden 

oder überwiegend ökologisch bewirtschaftete Flächen 

4.10.4 Pollen 

4.10.4.1 Pollenfalle 

-
-

-
rektem Sonnenlicht geschützt sein. Die Pollenfalle muss 
so gestaltet sein, dass eine starke Verklumpung (Häufe-

Zur Durchlüftung muss der Boden des Sammelbehälters 
-

Der Pollensammelbehälter muss aus lebensmittel echtem 

oder Dampf gründlich zu reinigen, um Schimmelbil-

4.10.4.2 Verarbeitung 

Der Pollen ist mindestens 1 mal täglich zu entnehmen 

werden. 
Der entnommene Pollen muss umgehend getrocknet 
oder zur späteren Verarbeitung tiefgefroren werden. 

-
schreiten. 
Der Pollen muss mechanisch gereinigt werden. Es muss 
sichergestellt werden, das keine fremden Teile im Pollen 
sind. 

4.10.4.3 Verpackung und Lagerung 

Der Pollen muss kühl und trocken gelagert werden. 
Lager- und Verkaufsgebinde müssen weitgehend luft-
dicht sein, so dass keine Feuchtigkeit in den Pollen ge-

-
gennummer anzugeben. 

sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben. Dieses 
ist längstens auf den 31. Juli des übernächsten auf das 

4.10.5 Weitere Bienenprodukte 

und Bienenwachsprodukte ist möglich, wenn das Bie-

Betriebes erzeugt wurde. 
Für die Metherstellung gelten die Verarbeitungsricht-
linien für Honigweine. 

4.10.6 Umstellung 

-
schriften, insbesondere die für Beuten und Rähmchen, 
den Richtlinien entsprechen. Vorhandene, mit unbe-

-
-

stellt. 
-

-
-

gestellt ist und alle Völker des Betriebes in die Umstel-
lung einbezogen sind. 

-
lung sind eindeutig zu kennzeichnen.

4.11 Teichwirtschaft 
4.11.1 Allgemeines 

-
genden keine Ausnahmen getroTen werden. 


